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Die integrative Schule, also die
gemeinsame Beschulung von
Kindern und Jugendlichenmit
und ohne Behinderung, hat
längst auch in Basel-Stadt und
Baselland einen schweren
Stand. Grund dafür ist die ge-
stiegene Zahl von Kindernmit
ausgeprägtemUnterstützungs-
bedarf, deren Verhalten den
geregelten Unterricht unter
den bestehenden Vorausset-
zungen vielerorts erschwert.

Vor allem in Baselland, wo
separate Förderklassen (Klein-
klassen) an den Regelschulen
trotz Teilnahme am Sonder-
pädagogik-Konkordat, welches
die Kantone zu einermöglichst
integrativen Beschulung
verpflichtet, nie abgeschafft
wurden, schlägt das politische
Pendelwieder deutlich inRich-
tungmehr Separation aus.

Dabei ergibt sich für den Land-
kanton ein Paradox: Zwar wird
derWunsch nachmehr Tren-
nung imUnterricht von Kin-
dernmit und ohne Förderbe-
darf primär von bürgerlicher,
teils aber auch von linker Seite
offen formuliert.DochderKan-
ton, der die höchste Separa-
tionsquote der Schweiz auf-
weist, muss wieder stärker in-
tegrieren – nicht aufgrund einer
bildungspolitischen Neuaus-
richtung, sondern weil die Son-
derschulen vielerorts an ihre
Kapazitätsgrenzen stossen.

Das Problem ist hausgemacht:
Die Sonderschulen ersuchen
den Kanton seit Jahren um
zusätzlicheMittel für einen
Ausbau. Dieser lehnt mit der
Begründung ab, die Zahl der
Schülerinnen und Schüler wer-
de längerfristig wieder zurück-
gehen. Dasmag auf einen Teil
der Schülerschaft zutreffen.
Im heilpädagogischen Bereich
zeigt sich ein anderer Trend.

Die Zahl der Sonderschüle-
rinnen und Sonderschüler ist
in Baselland in den letzten
Jahrenmarkant gestiegen.
Darunter sind immermehr

Analyse zu Sparmassnahmen im Sonderschulbereich

Kinder mit einem sehr hohen
Betreuungsbedarf. Der Kanton
erkennt diese Entwicklung an.
Statt jedoch die Finanzierung
so anzupassen, dass dem er-
höhten Bedarf mit zusätzli-
chem Fachpersonal begegnet
werden kann, plant er im son-
derschulischen Bereich trotz
des unerwarteten Gewinns von
157Millionen Franken Einspa-
rungen von 4,7Millionen.

Die Folgen der Sparpolitik sind
an den heilpädagogischen
Schulen bereits sichtbar: Fach-
unterricht wurde gestrichen,
Kindergartenstunden auf das
gesetzlicheMinimum redu-
ziert, Ferienhort und Lager
wurden abgeschafft.

Die Träger der Sonderschulen
warnen, die Sparauflagen auf
Dauer nicht tragen zu können.
Sollten einzelne Träger aus-
fallen, hätte der Kanton kaum
Kapazitäten, dies aufzufangen
– zumal er mit dem sanierungs-
bedürftigen Kompetenzzent-
rum für Pädagogik, Therapie

und Förderung (KPTF) in
Münchenstein nur eine einzige
Sonderschule selbst betreibt.

Auch die bislang bekannten
Lösungsansätze des Kantons
bergen erhebliche Risiken. Ers-
tens dürfen die Sonderschulen
in Baselland neuerdings ausser-
kantonale Kinder nur noch in
Ausnahmefällen aufnehmen.
DieseMassnahme steht nicht
nur mindestens in einem Span-
nungsverhältnis zum Sonder-
pädagogik-Konkordat. Sie be-
deutet für den Kanton auch
weniger Einnahmen.

Zweitens hat der Kanton
Strategiemassnahmen und
Projekte zur strukturellen An-
passung der Sonderschulen
angekündigt. Wie sich diese
konkret auf den Schulalltag
auswirken werden, beabsich-
tigt der Kanton, erst nach Ab-
schluss der laufenden Aufga-
benprüfung darzulegen.

Vonmehreren voneinander
unabhängigen Quellen ist zu

Ethisch fraglich, volkswirtschaftlich kurzsichtig

vernehmen, dass sowohl bei
integrativen als auch bei der
separativen Beschulung Ober-
grenzen vorgesehen sind.
Gleichzeitig plant der Kanton
offenbar, auf der Primarstufe
sonderpädagogischeMassnah-
men so weit wie gesetzlich
möglich an die Gemeinden zu
übertragen. Diese sind Träger
von Kindergarten und Primar-
schule, kamen bislang aber nur
für Fördermassnahmen auf,
die sich nicht an Kinder mit
Behinderung richten.

Konkret geht es dabei etwa um
die Logopädie, aber anschei-
nend auch um den Behinder-
tentransport. Ausserdemwill
der Kanton künftig bei der
Sonderbeschulung nur noch
jene Kosten übernehmen, die
zusätzlich zur regulären
Beschulung anfallen.

Nun ist grundsätzlich begrüs-
senswert, wenn die Sonder-
schulen nicht mehr überbelegt
werden und auf Gemeinde-
ebene der Fehlanreiz beseitigt

wird, Kindern einen Sonder-
schulstatus zu verpassen, um
nicht mehr für ihre Förderung
aufkommen zumüssen. Auch
kann der geplante Personal-
und Kompetenzausbau beim
Schulpsychologischen Dienst
dazu beitragen, dass Kinder
schneller abgeklärt werden.

Der Kanton empfiehlt lediglich
die aus fachlicher Sicht ange-
zeigtenMassnahmen.Die Kos-
tengutsprache erfolgt durch
die ohnehin grösstenteils fi-
nanziell stark belasteten Ge-
meinden. SolltenMassnahmen
nicht bewilligt werden, dürften
viele Familien nicht über aus-
reichendWissen, Zeit, Energie
und Geld verfügen, um den
Rechtsweg zu bestreiten. Die
Folge wäre, dass Kinder nicht
die Förderung erhielten, auf
die sie Anspruch hätten.

Auch könnenmehr Selektion
undObergrenzen die steigen-
deZahl anSonderschülerinnen
und Sonderschülern nicht auf
magischeWeise auflösen.

Wird beim Fachpersonal und
den räumlichen Kapazitäten
nicht ausgebaut, ist damit zu
rechnen, dass nochmehr Kin-
der an der Regelschule auf
einen Sonderschulplatz
warten. In der Folge wären alle
Beteiligten noch stärker
belastet und die Qualität der
Integration nähme zwangs-
läufig weiter ab.

Diese Entwicklung betrifft zu-
nächst Kinder mit Behinde-
rungen. Noch gar nicht er-
wähnt wurde eine weitere
Gruppe: Kinder, deren Verhal-
tensauffälligkeiten primär so-
ziale Ursachen haben. Ihre
Zahl dürfte in den kommenden
Jahren ebenfalls weiter stei-
gen. Forschungsergebnisse
zeigen, dass diese Kinder deut-
lich früher intensiver gefördert
werdenmüssten. Beim Schul-
eintritt sind die Rückstände
häufig bereits so gross, dass
sie kaummehr aufgeholt
werden können.

Baselland hat inzwischen zwar
analog zu Basel-Stadt eine
Sprachstandserhebung vor
demKindergarteneintritt ein-
geführt. Eine weitergehende
Verpflichtung der Gemeinden
scheut der Kanton jedoch –
wohl aufgrund der heiligen
Kuh Gemeindeautonomie,
aber auch, weil dann erwartet
werden würde, dass er auch
finanziell mehr übernimmt.

Wie soll es also weitergehen
mit Kindernmit erhöhtem
Unterstützungsbedarf im Ba-
selbiet? Für die Beantwortung
stellt sich zwangsläufig auch
die Frage, an welchenWerten
sich unsere Gesellschaft mes-
sen will.

Es ist für dieGegner der Initiati-
ve «Tempo 30 vors Volk»-Initia-
tive nicht einfach. Denn wer ist
schon gegen mehr demokrati-
scheMitbestimmung der Bevöl-
kerung,wie das die Initiative bei
der Einführung von Tempo 30
auf Kantonsstrassen fordert?

«Die Initiative verspricht et-
was, was sie nicht halten kann»,
sagte Yves Krebs, Grünlibera-
len-Landrat und Mitglied des
Nein-Komitees, am Mittwoch
vor den versammelten Medien.
Sie lasse nämlich glauben, dass
die Bevölkerung bei der Festle-
gung von Höchstgeschwindig-
keiten auf Kantonsstrassen mit-
reden könne. «Dies liegt aber in
der Kompetenz des Kantons»,

erklärte Krebs. Dabei gehe es
einzig und allein um die Umset-
zung von Bundesrecht.

Dieses besage, dass derKan-
tondieBevölkerung entlang sei-
ner lauten Strassen vor Lärm
schützen müsse, sagte Simone
Meier, Co-Präsidentin des Ver-
kehrs-Clubs der Schweiz beider
Basel. Undweniger Tempobrin-
ge weniger Lärm, zudem mehr
Sicherheit, insbesondere für die
schwächeren Verkehrsteilneh-
mer wie Kinder.

Gemeinderatsentscheid soll
nicht mehr reichen
Derzeit darf im Baselbiet ein
Gemeinderat die Regierung bit-
ten, das Bundesrecht umzuset-
zen und ein tieferes Tempo auf
einem Strassenabschnitt zu prü-

fen. Derzeit muss der Gemein-
derat die Bevölkerung in seiner
Gemeinde nicht befragen, er

Michel Ecklin darf in Eigenregie handeln. Die
Regierung hatte dieses Vorge-
hen 2021 so definiert. «Wenn
ein Gemeinderat einen Antrag
an die Baselbieter Regierung
schickt, ist das nicht mehr als
eine Erinnerung an den Kanton,
das Bundesrecht umzusetzen»,
sagte Krebs amMittwoch.

Die Initiative und der
Gegenvorschlag des Landrats,
über die das Baselbiet am 8.
März abstimmt,möchten dieses
Verfahren ändern. Neu soll das
Volk an der Urne (bei Annahme
der Initiative) oder die Gemein-
deversammlung beziehungs-
weisederEinwohnerrat (beiAn-
nahmedesGegenvorschlagsdes
Landrats) diesen Antrag be-
schliessen. Ein Gemeinderats-
entscheid allein soll nicht mehr

reichen. Diese Politisierung
eines Gesuchs ergibt für das
Nein-Komitee keinen Sinn. «Es
geht um einen reinen Verwal-
tungsakt», betonte SP-Landrä-
tin SimoneAbt. «Es geht nur um
die Umsetzung von übergeord-
netem Recht.»

Nein zu sagen, ist
normalerweise einfacher
Es gebe nämlich vom Bund ge-
nau definierte Voraussetzun-
gen, damit die Geschwindigkeit
auf Strassen reduziert werden
könne, fügte Abt hinzu. «Wenn
diese Bedingungen nicht erfüllt
sind, gibt es kein Tempo 30.»
Den Umweg über das Volk hält
sie zudem für umständlich.
«Dann droht der Wunsch nach
Tempo 30 zu versanden.»

Genau darauf würden die Geg-
ner von Tempo 30 wohl speku-
lieren, fügte Krebs hinzu. Er
ging so weit, ihnen politisches
Kalkül zu unterstellen. An den
lauten Strassen würden oft
Menschen ohne Stimmrecht
wohnen. Die Initianten würden
darauf setzen, dass diejenigen,
die ammeisten unter demLärm
leiden, überstimmt würden.
«Sie wissen ganz genau, dass an
den Hängen Tempo 30 sehr un-
beliebt ist.»

Normalerweise sei es für die
Gegner einer Vorlage immer
einfacher, Nein zu sagen, so
Krebs. «Diesmal ist es umge-
kehrt.»Auf ihremPlakat hat das
Nein-Komitee seine Haltung so
verkürzt: «Tempo 30 aufs Spiel
setzen? 2 x Nein.»

«Tempo
liegt in der
Kompetenz
des Kantons.»

Yves Krebs
Landrat Grünliberale

Die Heilpädagogische Schule Liestal ist derzeit überbelegt. Der Kanton will einen Ausbau nicht finanziell unterstützen. Bild: zvg
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Warnung vor falschen Demokratie-Versprechen
Gegner der TCS-Initiative sind überzeugt: Tempo 30 auf Kantonsstrassen gehört nicht an die Urne. Denn es sei ein «reiner Verwaltungsakt».


